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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B	 Verordnungen, 
	 Verfügungen und Bekanntmachungen 
	 der Bezirksregierung

229.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem 
	 Zweckverband Entsorgungsregion West und der 
	 Stadt Jülich zur Verwertung von Textilabfällen

zwischen dem

Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) 
Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler

vertreten durch den Verbandsvorsteher und die  
Geschäftsleitung und der

Stadt Jülich Große Rurstraße 17 52428 Jülich

vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Jülich.

Präambel

Die Stadt Jülich ist als öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger für das Sammeln und Befördern von Abfällen 
zuständig.

Zuständig für die ordnungsgemäße Entsorgung und Ver-
wertung der von den Kommunen erfassten Abfälle ist der 
ZEW als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.

Derzeit erfolgt die Sammlung und Verwertung von Alt-
textilien aus privaten Haus-haltungen im Stadtgebiet Jü-
lich mittels aufgestellter Depotcontainer gewerblicher 
und karitativer Sammler (mit Sondernutzungserlaubnis). 
Aufgrund der sowohl im ZEW-Verbandsgebiet als auch 
bundesweit bestehenden Verwertungssituation, wird die 
Entsorgungsleistung nicht mehr durch die gewerblichen 
und karitativen Sammler wahrgenommen.

Aus Gründen der Effizienz und Wirtschaftlichkeit ist es 
sinnvoll, sowohl die Sammlung als auch die Verwertung/
Vermarktung der eingesammelten Textilabfälle in einem 
Verantwortungsbereich zusammenzuführen, so dass eine 
delegierende Übertragung der Aufgabe der Verwertung 
der Textilabfälle vom ZEW auf die Stadt Jülich per öffent-
lich-rechtlicher Vereinbarung erfolgen muss.

 § 1 
Träger der Aufgabe

1.	 Die getrennte Sammlung von Textilabfällen ist nach 
den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie 
des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes NRW Auf-
gabe der Stadt Jülich. Sie nimmt insoweit die Aufga-
ben eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
gemäß §§ 20 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG, § 5 
LKrWG NRW wahr.

2.	 Mit Gründung des ZEW, haben dessen Verbandsmit-
glieder Stadt Aachen, Städte Region Aachen, Kreis 
Düren und Kreis Euskirchen ihre Aufgaben als öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß § 6 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW) ganz oder teilweise auf den ZEW übertragen. 
Der Umfang der übertragenen Aufgaben bestimmt 
sich nach den Anlagen 1, 2, 3 und 4 der Verbandssat-
zung des ZEW.

§ 2 
Delegierende Übertragung der Aufgabe

	 Gegenstand dieser delegierenden öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung ist die Übertragung der Zuständig-
keit für die stoffliche Verwertung der Textilabfälle aus 
privaten Haushaltungen, die durch die Stadt Jülich ein-
zusammeln und dem ZEW zur Verwertung zu über-
lassen sind, auf die Stadt Jülich.

§ 3

Durchführung der 
delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

1.	 Mit dieser delegierenden öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung werden alle mit der Aufgabe verbundenen 
Rechte und Pflichten auf die Stadt Jülich übertragen.

2.	 Die Befugnis, in Bezug auf die in § 2 benannte und 
übertragene Aufgabe, Satzungen, Verordnungen und 
Dienstanweisungen zu erlassen, geht auf die Stadt Jü-
lich über.

§ 4 
Entschädigung/Kostenerstattung

	 Es wird vereinbart, dass eine Entschädigung/Kosten-
erstattung nicht stattfindet. Die entstehenden Kosten 
oder Erlöse aus der stofflichen Verwertung der Alttex-
tilien sind bei der Stadt Jülich gebührenansatzfähig.

§ 5 
Dauer und Beendigung der 

delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

1.	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird bis zum 
31. Dezember 2030 geschlossen. Sie verlängert sich um 
zwei weitere Jahre, wenn sie nicht von einer der Par-
teien bis zum 30. Juni 2030 gekündigt wird. Danach 
verlängert sie sich jeweils um zwei weitere Jahre, wenn 
sie nicht von einer der Parteien zum 31. Dezember des 
zweiten Kalenderjahres der Verlängerung mit einer 
Kündigungs-frist von sechs Monaten gekündigt wird. 
Die Kündigung ist schriftlich gegenüber allen Parteien 
und Unterschreibenden zu erklären. Das Kündigungs-
recht aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. Für die 
Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Eingang bei 
dem jeweiligen Vertragspartner maßgeblich.

2.	 Mit Beendigung dieser Vereinbarung fällt die delegie-
rend übertragene Aufgabe gern. § 2 sowie alle mit der 
Aufgabe verbundenen Rechte, Pflichten und Befug-
nisse gern. § 3 in die Verantwortung des ZEW zurück.

§ 6 
Anpassung der delegierenden öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung

	 Bei wesentlichen Änderungen der dieser Vereinbarung 
zugrundeliegenden gesetzlichen oder sonstigen Be-
stimmungen, werden die Beteiligten in Verhandlungen 
mit dem Ziel eintreten, die Vereinbarung den verän-
derten Verhältnissen anzupassen.
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§ 7 
Schriftform und salvatorische Klausel

1.	 Alle diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung betref-
fenden Regelungen zwischen den Vertragspartnern 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Sollten 
Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig 
aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später ver-
lieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit 
sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine 
Regelungslücke enthält.

2.	 Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 
oder zur Ausfüllung der Lücken eine Regelung zu tref-
fen, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspar-
teien gewollt haben oder nach dem Sinn der Vereinba-
rung bedacht hätten.

§ 8 
In-Kraft-Treten

1.	 Diese delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
wird nach Genehmigung der Bezirksregierung Köln 
als zuständige Aufsichtsbehörde und am Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung 
Köln wirksam.

2.	 Die Parteien weisen auf die Veröffentlichung im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Köln in ihren eigenen 
Bekanntmachungsorganen hin.

für den Zweckverband Entsorgungsregion West

Eschweiler, den 13. März 2026	 Eschweiler, den 13. März 2026
gez. Dr. Ralf  N o l t e n� gez. Maren  K i l l e w a l d 
Verbandsvorsteher� Geschäftsleitung

für die Stadt Jülich	  
Jülich, den 6. März 2026

gez. Axel  F u c h s	  
Bürgermeister

Genehmigung

Zwischen dem Zweckverband Entsorgungsregion West 
und der Stadt Jülich ist gemäß den Vorschriften der §§ 1 
und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung 
(SGV NRW 202) die vorstehende öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung abgeschlossen worden.

Diese Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 GkG 
NRW i. V. m. § 29 GkG NRW aufsichtsbehördlich geneh-
migt sowie gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW bekannt 
gemacht.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 
Abs. 4 GkG NRW am Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Bezirksregierung Köln wirksam.

Köln, den 1. April 2026

Bezirksregierung Köln	  
Az. 31.1.5.6-494

Im Auftrag 
gez.  S t e i r e i f

ABl. Reg. K 2026, S. 354

230.	 Schornsteinfegerangelegenheiten 	  
h i e r :  Bestellung eines betriebsangehörigen  

Vertreters gemäß § 11b SchfHwG für den  
Kehrbezirk Nr. 5 RBK

Bezirksregierung Köln	  
Az. 34.02.02.KB005 RBK

Köln, den 30. März 2026

Für den Kehrbezirk Nr. 5 RBK (Rheinisch-Bergischer 
Kreis), verwaltet von dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger Herrn Christian Breitenborn, wird ge-
mäß § 11b Abs. 1 SchfHwG Herr Nic Pascal Bollongino 
als betriebsangehöriger Vertreter bestellt. Diese Vertre-
tungsbefugnis gilt für den Zeitraum vom

1. April 2026 bis 31. Dezember 2028

und ausschließlich für die Durchführung der Feuer- 
stättenschauen und dabei anfallenden Tätigkeiten  
(§ 14 Abs. 1, Abs. 2 SchfHwG).

Im Auftrag 
gez.  R o c h

ABl. Reg. K 2026, S. 355

E	 Sonstiges

231.	 Liquidation 
	 h i e r :  Kfar Rafael Verein zur Förderung einer 
	 Dorfgemeinschaft für Behinderte in Israel e. V. 

Der Kfar Rafael Verein zur Förderung einer Dorfge-
meinschaft für Behinderte in Israel e. V. (VR 4978, Amts-
gericht  Bonn) ist aufgelöst und befindet sich in Liquida-
tion. Zur Liquidatorin wurde bestellt: Frau Christiane 
Vincent. Die Gläubiger des Vereins – auch solche, die dem 
Verein bereits bekannt sind – werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche gegen den Verein bei der hiermit bekannt ge-
machten Liquidatorin anzumelden.

Die Liquidatorin

ABl. Reg. K 2026, S. 355

232.	 Liquidation	  
	 h i e r :  Unterstützungsverein der	  
	 Betriebsgemeinschaft Kürbi & Niggeloh e. V.

Der Verein Unterstützungsverein der Betriebsge-
meinschaft Kürbi & Niggeloh e. V. mit Sitz in Rade-
vormwald (Amtsgericht Köln, VR 800225) ist aufgelöst. 
Etwaige Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche bei den Liquidatoren anzumelden. An-
schrift: Unterstützungsverein der Betriebsgemeinschaft  
Kürbi & Niggeloh e. V., Uelfe-Wuppertal-Straße 1-3, 
42477 Radevormwald.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2026, S. 355
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233.	 Liquidation 
	 h i e r :  Leichlinger Segler-Kameradschaft e. V.

Der Verein „Leichlinger Segler-Kameradschaft e. V.“ 
mit Sitz in Leichlingen (Amtsgericht Köln, VR 400923)  
ist aufgelöst. Etwaige Gläubiger werden gebeten, ihre 
Forderungen bei den Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2026, S. 356

234.	 Liquidation 
	 h i e r :  Sanjeevini Vision e. V.

Der Verein Sanjeevini Vision e. V. (VR 2642, Amtsge-
richt Düren) ist aufgelöst. Gläubiger werden gebeten, ihre 
Ansprüche bei den Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2026, S. 356

235.	 Liquidation 
	 h i e r :  Team Tachyon e. V.

Der bei dem Amtsgericht Aachen im Vereinsregister 
unter dem Aktenzeichen VR 6063 eingetragene Verein 
Team Tachyon e. V. ist durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 27. September 2025 aufgelöst und befindet 
sich in Liquidation. Die unterzeichnenden Liquidatoren 
fordern alle Gläubiger des Vereins auf ihre Ansprüche bei 
dem Verein anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2026, S. 356
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